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TUI TRAVELStar Agentur in Bad Berneck eines der
besten Reisebüros
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Anzeige

Während der zehnwöchigen Arbeiten aber weiter Verkauf

BAD BERNECK. Über 430 TUI
TRAVELStar Agenturen standen
im Wettstreit um den begehrten
Champion-Sternpokal.

Denn Champion zu sein, bedeu-
tet für das TUI TRAVELStar Büro zu
den absoluten TOP-Stars der Rei-
sebüros in Punkto Service, Quali-
tät und Beratung zu gehören!

Das TUI TRAVELStar Reisebüro
Voit aus Bad Berneck verwirklicht
seit über 40 Jahren die unter-

Reisebüro Voit ausgezeichnet

schiedlichsten Urlaubsträume
und bekam zum 6.Mal in Folge das
begehrte Gütesiegel verliehen. Es
hatte an diversen Schulungen im
Bereich Kunden-Beratung, Län-
derwissen und Zielgebietsinfor-
mationen teilgenommen und war
so bestens vorbereitet. Auch
regelmäßige Testkäufe konnten
seine hohe Fachkompetenz in Ver-
bindung mit überragender Kun-
denfreundlichkeit bestätigen.

In allen Bereichen gelang es
dem TUI TRAVELStar Reisebüro
Voit, hoch zu punkten. Und so
durfte die Inhaberin Andrea Voit
die Urkunde über den dritten Platz
in Hannover entgegennehmen.

Die Kunden vom Reisebüro Voit
wissen das zu schätzen und neh-
men die sehr freundliche, ausführ-
liche und individuelle Beratung
immer gerne für ihre Reiseplanun-
gen in Anspruch. red

Andrea Voit (4. v.l.) freute sich über die Auszeichnung. Foto: red

BAYREUTH. Die K&L-Filiale im
Bayreuther Rotmain-Center
wird schöner, heller und moder-
ner. Am morgigen Montag, 9. Ja-
nuar, beginnen voraussichtlich
zehnwöchige Umbauarbeiten.
In der Bayreuther K&L-Filiale
wird dann das neue „Premium-
Lifestyle-Konzept“ des in Weil-
heim beheimateten Unterneh-
mens umgesetzt.

Wie Rüdiger Herrmann, der
Regionalleiter von K&L, bei ei-
nem Pressegespräch erläuterte,
werden bei den rund 500.000
Euro teuren Umbauarbeiten
nicht nur neue Böden, Decken
und eine neue Beleuchtung samt
moderner Displays und einer
attraktiven Warenpräsentation
eingebaut, sondern auch das
Shop-System grundlegend um-
strukturiert.

„Nach dem Umbau wird es
noch mehr Outfits und Styles für
Damen, Herren und Kinder ge-

K&L-Filiale wird umgebaut

ben. Die Sortimentsauswahl im
„Family Lifestyle Store“ wird
ganz auf die Bedürfnisse von Fa-
milien zugeschnitten.

Das neue Shop-Konzept, das
im vergangenen Jahr bereits in
Plauen, Ingolstadt und München
getestet und von der Kundschaft
sehr gut angenommen wurde,
unterscheidet die K&L Mode-
marken künftig auch optisch
noch deutlicher voneinander. In
allen Altersstufen finden Kunden
das richtige Outfit.

Nach Beginn der Umbauarbei-
ten läuft der Ladenbetrieb in der
K&L-Filiale im Rotmain-Center
weiter, auf jeder Etage muss je-
doch etwa auf ein Drittel der Ver-
kaufsfläche verzichtet werden.

Zusätzlich wird es während
der Umbauarbeiten auf etwa 30
Metern Länge in der Ladenstra-
ße vor der Filiale eine Sonderver-
kaufsfläche geben, erklärte der
Bayreuther Filialleiter Wieland

Pietsch. Es werde dabei keine
Ware aus der Filiale weggefah-
ren, vielmehr soll die Ware nach
Beginn der Umbauarbeiten mit
teils hohen Abschlägen verkauft
werden.

Die neue Kollektion wird dann
ab etwa Anfang/Mitte Februar
schrittweise in bereits fertigge-
stellten Bereichen der Filiale an-
geboten.

Insgesamt sind in der Bayreu-
ther K&L-Filiale derzeit 30 Mitar-
beiter beschäftigt. Die Warenträ-
ger-Stellfläche in der Filiale be-
läuft sich auf rund 1.400 Qua-
dratmeter.

„Leider können wir unsere
Verkaufsfläche trotz intensiver
Bemühungen nicht weiter aus-
dehnen, da das Rotmain-Center
absolut voll vermietet ist. Bay-
reuth ist auch wirtschaftlich für
uns eine absolut überdurch-
schnittliche Filiale“, betonte
Regionalleiter Herrmann. rs

Freuen sich darüber, dass die K&L-Filiale im Rotmain-Center umgebaut und verschönert wird: Center-Managerin
Isabel Belka, K&L-Filialleiter Wieland Pietsch, stellvertretende Filialleiterin Ingrid Wöhrl und Regionalleiter
Rüdiger Herrmann. Foto: Schmidt

Mit Trennung von Ehepartnern
tauchen viele Fragen auf, mit
denen sich die Betroffenen aus-
einandersetzen müssen:

Was bedeutet Trennung: Häufig
bedeutet Trennung die räumliche
Trennung. Ist es nicht möglich, ge-
trennte Wohnungen zu unterhal-
ten, kann die Trennungszeit auch
in der gemeinsamen Wohnung
verbracht werden, allerdings ist

auch dort auf räumliche Trennung
zu achten.

Unterhalt: Mit Trennung sind Un-
terhaltsansprüche durchzuset-
zen. Während der Trennungszeit
steht einem Ehegatten, der aus ei-
genen Mitteln nicht den aus der
Ehe gewohnten Lebensunterhalt
finanzieren kann, sog. Trennungs-
unterhalt zu.

Kindesunterhalt: Beide Eltern
sind gemeinsamen Kindern ge-
genüber unterhaltsverpflichtet.
Nach Trennung leistet ein Eltern-
teil den Unterhalt durch Betreu-
ung. Der andere Elternteil hat Bar-
unterhalt zu leisten.

Die Höhe des Kindesunterhaltes
richtet sich nach dem Einkommen
des Unterhaltspflichtigen.
Berechnungsvorgaben ergeben
sich aus der Düsseldorfer Tabelle.

Scheidung: Die Scheidung kann
frühestens ein Jahr nach Trennung
erfolgen. Bei beiderseitigem An-
trag und Ablauf des Trennungs-
jahres wird die Zerrüttung der Ehe
gesetzlich vermutet. Widerspricht

ein Ehegatte der Scheidung, muss
die Zerrüttung bewiesen werden.

Ehegattenunterhalt nach Schei-
dung: Nach Scheidung kann der
bedürftige Partner vom anderen
Ehegattenunterhalt verlangen,
wenn Kinder zu erziehen sind,
Alter oder Krankheit vorliegen, ei-
ne Ausbildung absolviert wird, ei-
ne Zeit bis zu einer eigenen wirt-
schaftlichen Selbständigkeit zu
überbrücken ist oder sonstige
schwerwiegende Gründe vorlie-
gen.

Sorge- und Umgangsrecht: Nach
Trennung/Scheidung steht die
elterliche Sorge weiterhin beiden
Eltern zu. Auf Antrag kann das Ge-
richt die elterliche Sorge auf einen
Elternteil übertragen, was dann
erfolgt, wenn andernfalls das Kin-
deswohl gefährdet ist. Dem nicht
betreuenden Elternteil steht zu-
dem Umgang mit seinen Kindern
zu. Der Ausschluss des Umgangs
ist nur bei schwerwiegender Ge-
fährdung des Kindeswohls mög-
lich.

Vermögensteilung bei Schei-

dung: Der gesetzliche Güterstand
ist der des Zugewinns. Für die Be-
rechnung des Zugewinnaus-
gleichs gilt: Anfangs- und Endver-
mögen beider Ehegatten für die
Ehezeit werden getrennt stich-
tagsbezogen ermittelt und sal-
diert. Der Ehegatte mit der gerin-
geren Vermögenssteigerung kann
den Unterschiedsbetrag als Zuge-
winn hälftig ausgeglichen verlan-
gen.

Teilung der Rente: Mit einer Ehe-
scheidung wird ferner der Versor-
gungsausgleich, d.h. die Teilung
der während der Ehezeit erworbe-
nen Ansprüche auf Versorgung
wegen Alters- bzw. wegen Berufs-
oder Erwerbsunfähigkeit, durch-
geführt.

Beratung: Bei Trennung sollte an-
waltliche Beratung erfolgen. Ist
der beratungsbedürftige Ehegatte
finanziell nicht in der Lage, die
Kosten eines Anwalts zu tragen,
leistet der Staat Hilfestellung
durch Beratungs- oder Prozess-
kostenhilfe.

www.anwaltverein-bayreuth.de

Dr. Claudia Erk, Rechtsanwältin,
Fachanwältin für Familienrecht

BAYREUTH. Gemeinsam mit den
Fachberatern von der Industrie-
und Handelskammer für Ober-
franken, der Handwerkskammer
für Oberfranken und den Wirt-
schaftsexperten der Aktivsenio-
ren Bayern führen Landkreis und
Stadt Bayreuth am Donnerstag,
12. Januar, wieder einen Bera-
tungstag für Gründungsinteres-
sierte, Jungunternehmer und
Inhaber kleinerer Betriebe im
Landratsamt Bayreuth durch.
Die Experten stehen an diesem

Am 12. Januar Beratungstag für Existenzgründer

Tag von 9 bis 17 Uhr für eine kos-
tenlose Einstiegsberatung in
Einzelgesprächen zur Verfü-
gung. Der Beratungsumfang der
Erstinformationen ist weit ge-
spannt und reicht von der Kon-
kretisierung des Gründungsvor-
habens, Gründungsformalitä-
ten, Besprechung einer Unter-
nehmenskonzeption, Investiti-
onsvolumen, Finanzierungs-
möglichkeiten und staatlichen
Förderhilfen bis zu Möglichkei-
ten einer längerfristigen Betreu-

ung und Beratung. Um Wartezei-
ten zu vermeiden, wird eine Vor-
anmeldung bei der Wirtschafts-
förderung des Landkreises Bay-
reuth, Georg Sünkel, unter
Telefon 0921/728-342 erbeten.
Zusätzlich weisen Landkreis und
Stadt Bayreuth darauf hin, dass
Beratungsgespräche mit Exis-
tenzgründern für Erstinformatio-
nen und Starthilfen das ganze
Jahr über vereinbart werden kön-
nen und nicht auf die Beratungs-
tage beschränkt sind. red

Der Anwaltverein informiert

Was tun bei Trennung und Scheidung?


